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Allgemeines
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der VBS Verband-Ser-
vices AG in Pratteln gelten für die BOOST eat & drink Food Bar 
im Haus der Wirtschaft (HDW). Es gelten neben den Angaben in 
der Offerte die nachfolgenden Bedingungen.

Auftrag
Die BOOST eat & drink Food Bar verpflichtet sich, bei der Aus-
führung des Auftrages grösste Sorgfalt walten zu lassen und den
Anlass zeitgerecht und in mängelfreiem Zustand durchzuführen.
Bei der Lieferung von Speisen & Getränken, welche Sie bestellt
haben, wird Wert auf einwandfreie Qualität gelegt.

Auftragsbestätigung
Ein Auftrag mit der BOOST eat & drink Food Bar kann mündlich
oder schriftlich erfolgen. Spätestens mit der Unterzeichnung der
schriftlichen Auftragsbestätigung und der vorliegenden AGB durch
Sie kommt der Auftrag zustande. Allfällige über die Auftragsbestäti-
gung hinausgehende Leistungen werden zusätzlich in Rechnung
gestellt. Sollten Sie diese AGB vor der Durchführung des Anlasses
nicht unterzeichnen, gelten sie mit Durchführung des Anlasses als
genehmigt.

Verschiebung von Veranstaltungen
Provisorische Reservationen müssen nach spätestens 4 Wochen
definitiv bestätigt werden, ansonsten kann die Reservation nicht
aufrechterhalten werden.

Personenzahl
Die genaue Personenzahl muss bis spätestens 5 Tage vor dem 
Anlass bekannt gegeben werden. Bei kurzfristigeren Reduktionen 
der Personenzahl müssen wir die ursprünglich gemeldete Anzahl 
Personen in Rechnung stellen.

Änderungen
Änderungen in der Speiseauswahl können bis höchstens 5 Tage
vor dem Anlass berücksichtigt werden, da wir die Waren speziell
auf den jeweiligen Anlass bestellen und vorbereiten. Die BOOST
eat & drink Food Bar behält sich vor, bei kurzfristigen Änderungen
im Marktangebot, wie z.B. fehlende Waren auf dem Markt oder
massiv erhöhter Angebotspreise, das offene Speiseangebot nach
Absprache mit dem Kunden geringfügig anzupassen.

Musik & Unterhaltung:
Bei der Suche nach der passenden Umrahmung Ihres Anlasses
sind wir Ihnen gerne behilflich. Dafür wird eine separate Offerte
gestellt.

Dekoration
Gerne besorgen wir für Sie Blumen für Ihren Anlass und verrech-
nen Ihnen diese gemäss Lieferantenrechnung + evtl. Aufwand.
Spezielle Dekoration wird nach Absprache ebenfalls angeboten
und nach Material-/bzw. Arbeitsaufwand verrechnet.

Zeiten & Nachtzuschläge
Anlässe sind in der BOOST eat & drink Food Bar bis 23.30 Uhr
möglich. Verlängerungen werden nach Absprache ab 23.30 Uhr
mit CHF 250.00 pro angebrochene Stunde als Nachtzulage ver-
rechnet. Zusätzlich verrechnen wir Ihnen die Personalkosten
von CHF 42.00 pro angebrochene Stunde und Servicekraft.

Bezahlung/ Rechnung/ Anzahlung 
Die Bezahlung Ihres Anlasses ist entweder per Kredit- und Debit-
karte, oder per Rechnung in CHF möglich. Wünschen Sie
nach Ihrem Anlass eine Rechnung, ist diese innerhalb von 10 Tagen
ab Rechnungsdatum auf unser Konto zu begleichen. Bitte teilen Sie
uns die genaue Rechnungsadresse vor dem Anlass mit und unter-
schreiben Sie die Rechnung am Tag des Anlasses vor Ort. Die
BOOST eat & drink Food Bar behält sich vor, eine Anzahlung in
Höhe von 50% des zu erwartenden Umsatzes, 10 Tage vor Anlass,
zu verlangen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7,7% ist in allen
Preisangaben inbegriffen. 

Annullationen von Banketten ab 30 Personen:
Bei Annullationen werden die entstandenen Kosten wie folgt 
verrechnet:
Ab 30 Tage vor dem Anlass 20%
Ab 21 Tage vor dem Anlass 60%
Ab 14 Tage vor dem Anlass 80%
Ab 5 Tage vor dem Anlass 100% des Mindestumsatzes

Haftung
Die BOOST eat & drink Food Bar lehnt jegliche Verantwortung
für Diebstahl und Beschädigung von mitgebrachten Objekten,
Kleidern und Material ab. Ebenso wird die Haftung für Personen-
schäden abgelehnt. Bruch und fehlendes Material wird zu Selbst-
kostenpreisen verrechnet. Sie haften für alle von Ihnen, von Ihren
Mitarbeitenden, Hilfspersonen oder den Teilnehmenden der Ver-
anstaltung, z.B. durch Überschreiten der vereinbarten maximalen
Teilnehmendenzahl, verursachten Schäden oder übermässigen
Verunreinigungen der Räumlichkeiten und der beweglichen und
unbeweglichen Infrastruktur des Haus der Wirtschaft sowie für
Diebstahl von Materialien und Mobiliar. Die BOOST eat & drink
Food Bar kann Ihnen die Kosten für Reparaturen, Ersatzbeschaf-
fungen und Reinigung in Rechnung stellen.

Verschiedenes
Der Gerichtsstand für die Beurteilung aller Streitigkeiten in
Zusammenhang mit Leistungen der BOOST eat & drink Food Bar
ist der Sitz der VBS Verband-Services AG. Es kommt schweizeri-
sches Recht zur Anwendung.

Ort und Datum: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unterschrift des Kunden: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)


